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Die vollste Zufriedenheit unserer Kunden ist und bleibt oberstes Ziel im Hause WALTER LOLL

KNESEBECKSTRASSE 30 -10623 BERLIN - TEL.030-88 57 37-0 - FAX 88 57 37 99

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit. Wir besprechen 
gern Ihre Wünsche für eine seriöse Haus-und Grundbesitzverwaltung.   

Mit unserer Erfahrung aus 70Jahren Verwaltung von Miethäuser und Gewerbeobjekten ist es für uns Verpflichtung, 
stets auf dem neuesten Stand zu sein.  Somit bewahren wir unseren Vorsprung an Wissen und Kompetenz in Berlin!

 WALTER
LOLL 

     oHG   70 Jahre

IMMOBILIEN

HAUSVERWALTUNGENinfo@walter-loll.de - www.walter-loll.de

Eberhard u. Gabriele Rick 
u. Thomas Schlaak (Mitte) 

Urlaub und Nachsendung
Bei Nachsendeaufträgen, die Sie der Deutschen Post 
erteilen, sendet die Post keine Zeitschriften nach. 
Sie werden einfach vernichtet. Im günstigsten Fall (der 
ist leider eher selten) teilt uns die Post mit, dass ein 
Abonnent verzogen ist, und nennt auch gleich die 
neue Anschrift. Überwiegend wird uns jedoch nur 
mitgeteilt, dass der Empfänger unter der angegebe-
nen Anschrift nicht zu ermitteln ist. Verfügen wir dann 
weder über Telefonnummer noch eMail-Adresse, kön-
nen wir nichts machen – noch nicht mal das Abon-
nement gutschreiben. Die nicht zustellfähigen Hefte 
werden aufgrund unserer Vereinbarung mit der Post 
auch nicht zurückgesendet, sie werden vernichtet. 
Wenn Sie sich also nach einem Umzug erst nach Mo-
naten bei uns melden und reklamieren, keine Hefte 
mehr bekommen zu haben, können wir unter Um-
ständen nicht mal mehr nachliefern, denn unsere 
Lagerkapazitäten sind begrenzt. Das betrifft selbstver-
ständlich auch zeitlich begrenzte Nachsendeaufträge. 

Um die reibungslose Zustellung Ihres Abonnements 
zu gewährleisten, ist also jedwede Art der Adress-
änderung dem Verlag unverzüglich mitzuteilen. Wir 
haben einen Vorlauf von ca. 7 Werktagen für die Än-
derungsmitteilung, d. h. erst danach kann eine andere 
Anschrift berücksichtigt werden.

Ihr Grundeigentum-Verlag


